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(54) Behälter mit Fixierungsmitteln für den Inhalt

(57) Behälter (1), insbesondere für Lebensmittel, mit
einem schalenförmigen Bodenteil (2), an dem zwei ver-
schwenkbare Klappen (3, 4) zum Öffnen und Schließen
des Behälters (1) gelagert sind, und das Bodenteil (2)
und die Klappen (3, 4) in der geschlossenen Position

einen Innenraum (9) des Behälters (1) umgeben, wobei
an dem Bodenteil (2) mindestens ein elastischer Bereich
(6) ausgebildet ist, mittels dem ein in dem Behälter (1)
angeordneter Gegenstand an dem Bodenteil (2) klem-
mend fixierbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Behäl-
ter, insbesondere für Lebensmittel, mit einem schalen-
förmigen Bodenteil, an dem zwei verschwenkbare Klap-
pen zum Öffnen und Schließen des Behälters gelagert
sind, und das Bodenteil und die Klappen in der geschlos-
senen Position einen Innenraum eines Behälters umge-
ben.
[0002] Es gibt Behälter für Lebensmittel, bei denen an
einem Bodenteil eine verschwenkbare Klappe angeord-
net ist, damit die innen liegenden Lebensmittel entnom-
men werden können. Die Lebensmittel kommen dadurch
in Kontakt mit den Händen und können verunreinigt wer-
den, gerade wenn es keine Möglichkeit zur Reinigung
der Hände gibt. Dann werden die kontaminierten Lebens-
mittel gegessen. Zudem werden beim Kontakt der Le-
bensmittel die Hände verschmutzt, was zusätzliche
Maßnahmen erforderlich macht, um ein Verschmutzen
der Kleidung zu vermeiden.
[0003] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Behälter für Lebensmittel zu schaffen, der
eine hygienische Nahrungsaufnahme gestattet und eine
Verschmutzung der Hände möglichst vermeidet.
[0004] Diese Aufgabe wird mit einem Behälter mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0005] Bei dem erfindungsgemäßen Behälter können
die zwei schwenkbaren Klappen geöffnet werden, so
dass dann der Innenraum des Behälters zugänglich ist.
Der Benutzer kann an dem Bodenteil an dem mindestens
einen elastischen Bereich angreifen, um einen in dem
Behälter angeordneten Gegenstand klemmend zu fixie-
ren. Dadurch muss der Benutzer beim Verzehr eines
Nahrungsmittels, beispielsweise eines Brotes oder eines
Kuchenstückes, das Lebensmittel nicht mehr direkt grei-
fen, sondern kann über den elastischen Bereich an dem
Bodenteil das Lebensmittel fixieren und verspeisen. Nur
der letzte Teil des Lebensmittels, der in dem Bodenteil
festgeklemmt ist, muss dann am Ende wahlweise gegrif-
fen oder direkt aus dem Bodenteil heraus verspeist wer-
den. Insofern wird ein Kontakt der Hände mit dem Le-
bensmittel weitgehend vermieden, was sowohl im Hin-
blick auf die Hygiene als auch auf eine möglicher Ver-
schmutzung der Hände vorteilhaft ist.
[0006] Vorzugsweise ist das Material des elastischen
Bereichs um mehr als 20 %, vorzugsweise mehr als 40
%, dehnbar. Dadurch ist gewährleistet, dass das Material
des elastischen Bereiches weit genug in das Bodenteil
hineingedrückt werden kann, um einen Gegenstand fest-
zuklemmen. Dabei kann an gegenüberliegenden Seiten
des Bodenteils jeweils ein elastischer Bereich vorgese-
hen sein, so dass ein Gegenstand zwischen dem Mate-
rial zweier beabstandeter elastischer Bereiche festge-
klemmt wird.
[0007] In einer Ausgestaltung ist an dem mindestens
einen elastischen Bereich ein Wandabschnitt aus einem
anderen Material gebildet als ein Material eines den
Wandabschnitt umgebenden Bereiches. Das Bodenteil

ist somit aus mindestens zwei unterschiedlichen Mate-
rialien gebildet, nämlich einerseits dem Material des ela-
stischen Bereiches, beispielsweise Gummi, Silikon oder
ein elastischer Kunststoff, während der übrige Bereich
des Bodenteils zur Erhaltung der Formstabilität aus ei-
nem steiferen Material gebildet ist, insbesondere Kunst-
stoff. Es ist natürlich auch möglich, die elastischen Be-
reiche durch eine geringere Wandstärke auszubilden als
andere Bereiche, so dass dadurch die Elastizität erhöht
wird.
[0008] Der Behälter ist vorzugsweise im Wesentlichen
quaderförmig ausgebildet, wobei die Klappen an gegen-
überliegenden Seitenwänden in einem mittleren Bereich
der Seitenwände verschwenkbar gelagert sind. Dabei
kann jede Klappe über ein Filmscharnier an dem Boden-
teil verschwenkbar gelagert sein, so dass der Behälter
einstückig ausgebildet ist und somit einfach in der Hand-
habung ist.
[0009] In der geschlossenen Position liegen die Klap-
pen mit U-förmigen Rändern aneinander an, die eine
mittlere Trennebene ausbilden. Dadurch ist gewährlei-
stet, dass beim Öffnen des Behälters ein Gegenstand
von dem Bodenteil hervorsteht und die Klappen ausrei-
chend weit entfernt sind, dass der Gegenstand gut zum
Mund geführt werden kann. Die Klappen erstrecken sich
hierfür über die gesamte Länge des Behälters. Ferner
erstrecken sich die Klappen vorzugsweise über mehr als
40 %, insbesondere mehr als 50 %, der Breite einer Sei-
tenwand des Behälters. Dadurch ist gewährleistet, dass
der Innenraum des Behälters nach dem Öffnen der Klap-
pe um mehr als 40 %, insbesondere mehr als 50 %, frei-
gegeben ist und allseitig zugänglich ist.
[0010] Die Klappen sind in der geschlossenen Position
vorzugsweise über eine Verschlusseinrichtung gesi-
chert, die beispielsweise entsprechende Rast- oder
Klemmmittel aufweisen kann.
[0011] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels mit Bezug auf die beigefügten
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines er-
findungsgemäßen Behäl- ters in der
geschlossenen Position;

Figur 2 eine perspektivische Ansicht des Be-
hälters der Figur 1 mit geöff- neter
Verschlusseinrichtung;

Figur 3 eine perspektivische Ansicht der Be-
hälters der Figur 1 in einer geöffneten
Position,

Figur 4 eine geschnittene Seitenansicht des
Behälters der Figur 3;

Figur 5 eine Unteransicht des Behälters der
Figur 3;
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Figuren 6 bis 8 mehrere Ansichten des Behälters der
Figur 1 in der geschlosse- nen Posi-
tion.

[0012] Ein im Wesentlichen quaderförmiger Behälter
1 umfasst ein schalenförmiges Bodenteil 2, an dem eine
erste Klappe 3 und eine zweite Klappe 4 verschwenkbar
gelagert sind. Die Klappen 3 und 4 sind in einer geschlos-
senen Position durch eine Verschlusseinrichtung 5 an-
einander fixiert. An dem Bodenteil 2 ist ein elastischer
Bereich 6 ausgebildet, der sich über einen Bereich einer
Seitenwand des Behälters 1 erstreckt und aus einem an-
deren Material besteht als das ungebende Material des
Bodenteils 2.
[0013] Der elastische Bereich ist an einem Rand 7 mit
einem umgebenden Material 8 verbunden, wobei das
umgebende Material 8 aus dem gleichen Material wie
die Klappen 3 und 4 gebildet sein kann, beispielsweise
Kunststoff. Der elastische Bereich 6 ist aus einem Mate-
rial gebildet, das dehnbar ist, vorzugsweise um mehr als
20 %. Das Material des elastischen Bereichs kann bei-
spielsweise Gummi, Silikon oder einen elastischen
Kunststoff enthalten.
[0014] In Figur 3 ist der Behälter 1 in einer geöffneten
Position gezeigt. An der Klappe 3 ist ein hervorstehender
Rand 10 ausgebildet, während an der Klappe 4 ein her-
vorstehender Rand 11 ausgebildet ist. Die jeweils U-för-
mig ausgebildeten Ränder 10 und 11 sind in der ge-
schlossenen Position aneinander anlegbar. In der geöff-
neten Position bilden die Klappen 3 und 4 eine Aufnahme
mit Seitenrändern aus, so dass beim Verzehr von Nah-
rungsmitteln Krümel gesammelt werden können.
[0015] An gegenüberliegenden Stirnseiten des scha-
lenförmigen Bodenteils 2 sind Vorsprünge 12 ausgebil-
det, die in entsprechende Aufnahmen an den Rändern
10 und 11 der Klappen 3 und 4 in der geschlossenen
Position eingreifen, so dass ein Innenraum 9 des Behäl-
ters 1 in der geschlossenen Position allseitig von dem
Bodenteil 2 und den Klappen 3 und 4 umgeben ist.
[0016] Die Klappe 3 ist über ein Filmscharnier 15 mit
dem Bodenteil 2 verbunden, während die Klappe 4 über
ein Filmscharnier 16 mit dem Bodenteil 2 verbunden ist.
Die Filmscharniere 15 und 16 können durch eine Mate-
rialverdünnung oder ein Scharniergelenk aus einem ela-
stischen Material gebildet sein, wobei ein Anschlag vor-
gesehen sein kann, um die Öffnungsbewegung der Klap-
pen 3 und 4 in einem Bereich von etwa 90° zu begrenzen.
Dadurch ist gewährleistet, dass die Klappen 3 und 4 nicht
das Angreifen an dem Bodenteil 2 erschweren und zu-
dem eine tablettartige Aufnahme für Speisereste bilden.
[0017] Die Verschlusseinrichtung 5 umfasst eine von
der Klappe 4 hervorstehende Lasche, an der ein Rast-
vorsprung 13 ausgebildet ist. Der Rastvorsprung 13 kann
in eine Rastaufnahme 14 an der Klappe 3 eingefügt wer-
den.
[0018] Mit dem Behälter 1 kann ein Lebensmittel auf-
bewahrt werden und auf hygienische Art verspeist wer-
den. Hierfür werden die Klappen 3 und 4 geöffnet, so

dass die in Figur 3 gezeigte Position erreicht ist. Der Be-
nutzer kann den elastischen Bereich 6 zusammendrük-
ken, um das Lebensmittel in dem Bodenteil 2 zu fixieren.
Die Filmscharniere 15 und 16 der Klappen 3 und 4 sind
in einem mittleren Bereich einer Seitenwand angeordnet,
so dass etwa die Hälfte des Innenraums 9 des Behälters
1 beim Öffnen der Klappen 3 und 4 freigegeben wird.
Dadurch steht ein in dem Behälter angeordnetes Lebens-
mittel von dem Bodenteil 2 nach oben hervor und kann
nun verspeist werden.
[0019] Um auch den Abschnitt des Lebensmittels zu
verspeisen, der in dem Bodenteil 2 angeordnet ist, kann
der elastische Bereich 6 so ausgebildet sein, dass er aus
dem Bodenteil nach oben herausstülpbar ist. Dadurch
kann das Lebensmittel aus dem Bodenteil 2 heraus zum
Mund geführt werden.
[0020] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist der
elastische Bereich durch einen U-förmigen Materialab-
schnitt gebildet, der in das Bodenteil 2 eingebettet ist.
Der elastische Bereich 6 erstreckt sich dabei über mehr
als 70 %, insbesondere mehr als 80 % , der Länge des
Bodenteils 2, so dass ein in dem Bodenteil 2 angeord-
neter Gegenstand einfach gegriffen werden kann. Natür-
lich ist es möglich, den elastischen Bereich 6 auch anders
auszugestalten, beispielsweise können mehrere einzel-
ne elastische Griffabschnitte an dem Bodenteil 2 ausge-
bildet sein.

Patentansprüche

1. Behälter (1), insbesondere für Lebensmittel, mit ei-
nem schalenförmigen Bodenteil (2), an dem zwei
verschwenkbare Klappen (3, 4) zum Öffnen und
Schließen des Behälters (1) gelagert sind, und das
Bodenteil (2) und die Klappen (3, 4) in der geschlos-
senen Position einen Innenraum (9) des Behälters
(1) umgeben, dadurch gekennzeichnet, dass an
dem Bodenteil (2) mindestens ein elastischer Be-
reich (6) ausgebildet ist, mittels dem ein in dem Be-
hälter (1) angeordneter Gegenstand an dem Boden-
teil (2) klemmend fixierbar ist.

2. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Material des elastischen Bereichs (6)
mehr als 20 %, vorzugsweise mehr als 40 % dehnbar
ist.

3. Behälter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an gegenüberliegenden Seiten des
Bodenteils (2) jeweils ein elastischer Bereich (6) vor-
gesehen ist.

4. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem mindestens
einen elastischen Bereich (6) ein Wandabschnitt aus
einem anderen Material als ein den Wandabschnitt
umgebendes Material gebildet ist.
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5. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Behälter (1) im
Wesentlichen quaderförmig ausgebildet ist und die
Klappen (3, 4) an gegenüberliegenden Seitenwän-
den in einem mittleren Bereich der Seitenwände ver-
schwenkbar gelagert sind.

6. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass jede Klappe (3, 4)
über ein Filmscharnier (15, 16) an dem Bodenteil (2)
verschwenkbar gelagert ist.

7. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Klappen (3, 4)
von der geschlossenen Position bis zu einem An-
schlag in eine geöffnete Position um 80° bis 150°,
vorzugsweise um 90° bis 110° verschwenkbar sind.

8. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Klappen (3, 4) in
einer geschlossenen Position mit U-förmigen Rän-
dern (10, 11) aneinander anliegen, die eine mittlere
Trennebene ausbilden.

9. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Klappen (3, 4) auf
der zur Schwenkachse abgewandten Seite eine Ver-
schlusseinrichtung (13, 14) aufweisen.

10. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Klappen (3, 4)
sich über die gesamte Länge des Behälters (1) er-
strecken.

11. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Klappen (3, 4)
sich über mehr als 40 %, vorzugsweise mehr als 50
%, der Breite einer Seitenwand des Behälters (1)
erstrecken.
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